
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1997/12/10 13Os185/97
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.12.1997

Norm

StGB §53 Abs2

StPO §494a Abs1 Z2

StPO §494a Abs6

Rechtssatz

Ein nach rechtskräftig festgestellter endgültiger Strafnachsicht vom ö entlichen Ankläger gestellter Antrag auf

Verlängerung der Probezeit (§ 53 Abs 2 StGB) ist nicht abzuweisen, sondern zurückzuweisen.

Entscheidungstexte

13 Os 185/97

Entscheidungstext OGH 10.12.1997 13 Os 185/97
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